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„das schriftunkundige 'olk das Heilsgeschehen ZU Priester weihen, schlofß sıch ber bald
immer wieder nachvollziehbar‘  ‚44 wurde 47) Luthers Reformation un! heiratete. Wır tref-
Das flüssig geschriebene und gefällig illustrierte fen ihn bei den meisten Religionsgesprächen der
Heft 2/ der eihe wurde VO]  - eNZ! gestaltet. Zeıt, angefangen 1529 Marburg. Man sagte
ES erfaflst zeitlich die Periode VO!]  - Könıg Ottokar kein besonderes Interesse für uther nach,

erzog Rudolf I-V/ wobei sich die geschilder- her schon für den Erasmlaner Zwinglıi. Er WarTr
ten orgänge die Stephanskirche kristallisie- eın großer Patristiker un erhoffte ıch die Ein-
renN. Tatsächlich äßt sich auf diese Weise die heit der Kirche auf der Basıs der en rchen-
Entwicklung auf das istum hin, das als 1ma- vater. Als Urvater der „liturgischen Bewegung”“
ginäre Größe das Geschehen bereits damals erwartete sich VonNn ıner rechten Liturgle-
nachhaltig beeinflußte, reCc| gut aufzeigen. Ein reform die notwendige Erneuerung der Kirche.
erster Höhepunkt auf dem langen Weg wurde diesen beiden Punkten onnte muıt Luther
erreicht, als Rudolf der Stifter 1365 das Ner- nicht übereinstimmen, der weder die Kirchen-
heiligenkapitel St.Stephan gründete und e vater noch die Liturgie als Ausdruck der lau-
auf äußerst geschickte Art verstand, die Bindung benssubstanz der Kirche betrachtete. Es ist eiıne
der Stephanskirche an Passau Z.U lockern (Über- Ironıe der Geschichte, da{fß Luther ihn den

Vorwurf des Antıitriınitariertums Schutz neh-SaNs des atronats Einen vergeblichen
Versuch iın diese C}  g hatte schon König m mußte Denn gerade seıne Kenntnis der
(Ottokar unternommen (8) Zwischen diesen zeıt- Patristik bewahrte VOTL ıner einseitigen sola
lichen olen werden einschneidende Ereignisse scriptua-Lehre, die Z.UuU einer wertung der kon-
knapp un! kompetent dargeboten, die Bezle- ziliaren Dogmenentwicklung führen konnte Im
hungsgeschichte zwischen en und Christen, übrigen veritrat CI, mit dem Strom der eıt g-
die weliıtere Ausbreitung der Orden, der Ausbau hend, den Summepiskopat der Fürsten S 76),
des Pfarrnetzes und dergleichen. Geradezu aktu- UuSamll mıiıt den Reformatoren, den esuilten,
ell wirkt das Kapitel „Die Wiener Bürger und den Spaniern un den katholischen Fürsten Er
St.Stephan”, welchem nicht L1L1UL gezeigt wird, wurde wieder katholisch, ıner der äte des
welc! en Anteil die Laien Kirchenbau, Fürstabtes VOI u.  a, Doktor der Theologie
sondern mittels der Verwaltung des chen- Mainz (1561) protegiert VO:  - Paul 1L und AUSSEC-
vermögens auch kirchlichen Leben (Gottes- zeichnet Von Kaiser Maxiıimiuilian 1L., der Ja uch
dienst, iturgie hatten. eın problematischer ertreter der V1a media WAäLl.

Möge dem bewährten Autorenteam Weißen- Ich konnte VO)]  3 der Verfasserin lernen (S. 19), dafßfß
steiner/Fenzl gelingen, die weiteren Hefte, de- das persönlich wirksamste Motiv für die Kever-

WITr mıit Erwartung entgegensehen, bald S1ION Witzels (neben seiner 1e! für die Kirchen-
folgen lassen. väter) das Problem der „Una Sancta” WAarT. Das
INZ Rudolf Zinnhobler heißt, Wäal über den moralischen Stand der

reformatorischen Gemeinden enttäuscht, weil S1e
offensichtlich nichts ZUur „Heiligung“ der Kirche
beigetragen hätten. Ahnlich wIıe Erasmus un!
Thomas More bemerkten, da{fs cdurch den rote-

BARBARA, Aus 1eDe ZUFr Kirche stantısmus die Zerrissenheit iıner nıe dagewe-
Reform. DIie Bemühungen eorg Witzels _ Weilise ZUSCNOMM! habe Uunı! jeder

die rcheneinheit. (RST 133). Münster, jeden ziehe, fragte sich uch über
Aschaffenburg 1995 den Sinn dieser eiorm. Das heißt, der Oralıs:
Die vorliegende Oktorarbeit wurde bei Prof. und „JI’ra.  er  ‚44 itzel wWar ein „Reformer“, ber
Smolinski Freiburg / Br. sHhtu geschrie- eın „Reformator“. Er hielt uch VOon Anfang
ben, das uch die Schätze des .OrPUuS Catholico- nichts VO]  - den drei „sola  “ sola scriptura, sola fide,
rTum ütet, nämlich jener katholischen Autoren sola gratia. egen se1nes „praktisch-theologi-
VOLr dem Irienter Konzil, die sich in Wort un schen”, erasmischen Ansatzes onnte ber
Schrift mıit den Reformatoren auseinandersetz- uch N1IC recC. begreifen, daß die umfassende
ten. eorg aus Vechta der Rhöm gehört Klärung des Dogmas, die die ater des Jrienter

Konzıils ihren Konstitutionen und Dekretendiesen Theologen, obwohl der weil eıt
seines Lebens eın glühender Erasmianer blieb vornahmen, der Kirche mindestens ebenso viele
seiner bewegten Vergangenheit ze1g sich nicht „praktische” Impulse der Erneuerung geben soll-
LIUTr die oft berufene Charakterschwäche, ihr ten wIıe die eigentlichen Reformdekrete. Man

enke etw. die tridentinische akramenten-spiegelt ich auch die Zerrissenheit seiner eıt.
Erfurt humanistisch gebildet, der drei heiligen re und ihre Kezeption. Beim Epigonen ıtzel
Sprachen, des Latein, TIEeCAISC; und Hebräisch wird die Schwäche der FErasmischen Theologie
mächtig, jeß sich nach Studien 1 Wittenberg SIC.  ar. Denn eın eorg itzel onnte bei Ver-
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"das schriftunkundige Volk das Heilsgeschehen 
immer wieder nachvollziehbar" wurde (47). 
Das flüssig geschriebene und gefällig illustrierte 
Heft 2/1 der Reihe wurde von A. Fenzl gestaltet. 
Es erfaßt zeitlich die Periode von König Ottokar 
zu Herzog Rudolf IV., wobei sich die geschilder­
ten Vorgänge um die Stephanskirche kristallisie­
ren. Tatsächlich läßt sich auf diese Weise die 
Entwicklung auf das Bistum hin, das als ima­
ginäre Größe das Geschehen bereits damals 
nachhaltig beeinflußte, recht gut aufzeigen. Ein 
erster Höhepunkt auf dem langen Weg wurde 
erreicht, als Rudolf der Stifter 1365 das Aller­
heiligenkapitel zu St.Stephan gründete und es 
auf äußerst geschickte Art verstand, die Bindung 
der Stephanskirche an Passau zu lockern (Über­
gang des Patronats an ihn). Einen vergeblichen 
Versuch in diese Richtung hatte schon König 
Ottokar unternommen (8). Zwischen diesen zeit­
lichen Polen werden einschneidende Ereignisse 
knapp und kompetent dargeboten, so die Bezie­
hungsgeschichte zwischen Juden und Christen, 
die weitere Ausbreitung der Orden, der Ausbau 
des Pfarrnetzes und dergleichen. Geradezu aktu­
ell wirkt das Kapitel "Die Wiener Bürger und 
St.Stephan", in welchem nicht nur gezeigt wird, 
welch hohen Anteil die Laien am Kirchenbau, 
sondern - mittels der Verwaltung des Kirchen­
vermögens - auch am kirchlichen Leben (Gottes­
dienst, Liturgie) hatten. 
Möge es dem bewährten Autorenteam Weißen­
steiner/Fenzl gelingen, die weiteren Hefte, de­
nen wir mit Erwartung entgegensehen, bald 
folgen zu lassen. 
Linz Rudolj Zinnhobler 

• HENZE BARBARA, Aus Liebe zur Kirche 
Reform. Die Bemühungen Georg Witzeis (1501-
1573) um die Kircheneinheit. (RST 133). Münster, 
Aschaffenburg 1995. 
Die vorliegende Doktorarbeit wurde bei Prof. 
Smolinski in Freiburg/Br. am Institut geschrie­
ben, das auch die Schätze des Corpus Catholico­
rum hütet, nämlich jener katholischen Autoren 
vor dem Trienter Konzil, die sich in Wort und 
Schrift mit den Reformatoren auseinandersetz­
ten. Georg Witzel aus Vechta in der Rhöm gehört 
zu diesen Theologen, obwohl oder weil er Zeit 
seines Lebens ein glühender Erasmianer blieb. In 
seiner bewegten Vergangenheit zeigt sich nicht 
nur die oft berufene Charakterschwäche, in ihr 
spiegelt sich auch die Zerrissenheit seiner Zeit. In 
Erfurt humanistisch gebildet, der drei heiligen 
Sprachen, des Latein, Griechisch und Hebräisch 
mächtig, ließ er sich nach Studien in Wittenberg 
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zum Priester weihen, schloß sich aber bald 
Luthers Reformation an und heiratete. Wir tref­
fen ihn bei den meisten Religionsgesprächen der 
Zeit, angefangen 1529 in Marburg. Man sagte 
ihm kein besonderes Interesse für Luther nach, 
eher schon für den Erasmianer Zwingli. Er war 
ein großer Patristiker und erhoffte sich die Ein­
heit der Kirche auf der Basis der alten Kirchen­
väter. Als Urvater der "liturgischen Bewegung" 
erwartete er sich von einer rechten Liturgie­
reform die notwendige Erneuerung der Kirche. 
In diesen beiden Punkten konnte er mit Luther 
nicht übereinstimmen, der weder die Kirchen­
väter noch die Liturgie als Ausdruck der Glau­
benssubstanz der Kirche betrachtete. Es ist eine 
Ironie der Geschichte, daß Luther ihn gegen den 
Vorwurf des Antitrinitariertums in Schutz neh­
men mußte. Denn gerade seine Kenntnis der 
Patristik bewahrte ihn vor einer einseitigen sola 
scriptua-Lehre, die zu einer Abwertung der kon­
ziliaren Dogmenentwicklung führen konnte. Im 
übrigen vertrat er, mit dem Strom der Zeit ge­
hend, den Summepiskopat der Fürsten (S. 76), 
zusammen mit den Reformatoren, den Jesuiten, 
den Spaniern und den katholischen Fürsten. Er 
wurde wieder katholisch, einer der Räte des 
Fürstabtes von Fulda, Doktor der Theologie in 
Mainz (1561), protegiert von Paul ill. und ausge­
zeichnet von Kaiser Maximilian 11., der ja auch 
ein problematischer Vertreter der via media war. 

Ich konnte von der Verfasserin lernen (S. 19), daß 
das persönlich wirksamste Motiv für die Rever­
sion Witzeis (neben seiner Liebe für die Kirchen­
väter) das Problem der "Una Saneta" war. Das 
heißt, er war über den moralischen Stand der 
reformatorischen Gemeinden enttäuscht, weil sie 
offensichtlich nichts zur "Heiligung" der Kirche 
beigetragen hätten. Ähnlich wie Erasmus und 
Thomas More bemerkten, daß durch den Prote­
stantismus die Zerrissenheit in einer nie dagewe­
senen Weise zugenommen habe und jeder gegen 
jeden zu Felde ziehe, so fragte sich auch er über 
den Sinn dieser Reform. Das heißt, der Moralist 
und "Praktiker" Witzel war ein "Reformer", aber 
kein "Reformator". Er hielt auch von Anfang an 
nichts von den drei "sola": sola scriptura, solafide, 
sola gratia. Wegen seines "praktisch-theologi­
sehen", erasmischen Ansatzes konnte er aber 
auch nicht recht begreifen, daß die umfassende 
Klärung des Dogmas, die die Väter des Trienter 
Konzils in ihren Konstitutionen und Dekreten 
vornahmen, der Kirche mindestens ebenso viele 
"praktische" Impulse der Erneuerung geben soll­
ten wie die eigentlichen Reformdekrete. Man 
denke etwa an die tridentinische Sakramenten­
lehre und ihre Rezeption. Beim Epigonen Witzel 
wird die Schwäche der Erasmischen Theologie 
sichtbar. Denn ein Georg Witzel konnte bei Ver-
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einzelner Themen wurde meılst verzichtet \wendung problematischer Prämissen (wie der
wertenden Fixierung auf die Väterzeit und ınes eindeutiger Antworten und wohlabge-
moralischen Utopismus) nicht umfassend und WOogeNner Posiıtionen, die mıt Literaturangaben
differenziert en wIıe etw.: seın großes Vor- belegt sind un! anı deren die Fragestellung

vertieft werden kann.bild, das wirkliche Genie Frasmus. Dieser kam ja
bekanntlich uch nicht sehr ECH seiner eige- Das Ordensrecht des CIC bietet vielfach Ur

Lehre auf den Index, als CMn der seiner
Schüler, und VOT lem deren „Schwärmerei”

eıne ahmenrech! für die Lebensgemein-
chaften der evangelischen KRäte”, das VOonNn den

un!| Lebensführung. einzelnen Instituten durch ihr Eigenrecht auS$Se-
Die Verfasserin stellt mehr Fragen, als irgendein füllt werden muß, damit „konkret, lebendig
Rezensent beantworten onnte. Übrigens 1st das und anwendbar“ wird (7-8) Da diese Bestim-
Buch mıit seinen über 400 Druckseiten m. E für INUNSECIM mangels 1Nes besseren übergreifen-
eINne Dissertation fast umfangreich. Allerdings den Begriffes generell als „Ordensrecht“” IN-
sind 150 Seiten iıner überaus dankenswerten mengefaßt die Grundlage für die Neuordnung
Zusammenstellung der ruc! ıtzels gewld- und Adaptierung der Statuten un: Konstitu-
met. Diese Bibliographie hätte als eigene Publi;i- tionen der rden, Kongregationen, Säkular-
on erscheinen können. Die Ausführlichkeit institute un Gesellschaften des Apostolischen

Lebens darstellen, ist selbst bei einer blofß sub-un! Genauigkeit, mit der die Verfasserin ihre
Thesen us den Quellen belegt, ist bemerkens- sidiären Anwendung einzelner Normierungen
wert un! verrat ıne Spezialbegabung. er- deren exakte ennn ine wertvolle Interpre-
dings mMag da wI1ıe 1n der Hagiographie der tationshilfe. Insoweit mag uch die Form der
Tundsatz gelten: „Sancti 5 venerandı, Einzelexegese gegenüber einer synthetisch-syste-
imitandıi.” matischen Darstellung gewlsse Vorzüge UrC!
Salzburg/Wilhering Gerhard Wınkler die eiıchtere Auffindbarkeit un: Zuordnung auf-

weisen.
Dem Aufbau des CIC folgend, wird 1n Sektion
für die nNnsttL des geweihten Lebens 19—300)
sodann Sektion für die Gesellschaften des

RCHENRECHT Apostolischen Lebens jeweils der latei-
nische Gesetzestext angeführt mıt einer deut-
schen Übersetzung, die ich kaum VO]  - der offi-

REINHOLD Ordensrecht Kommen- ziellen zweisprachigen Codex-Ausgabe unter-
tar den anones 5/3—/47 des Codex lurıs scheide: (was nicht verwundert, WaTl doch der
anonicl. eC)| Frankfurt/M 1995 uUuftOr schon ZUSaINmen mıit Bruno Primetshofer
Brosch. dafür verantwortlich). In den Erläuterungen
Der früher auch der Gregorlana ehrende werden zunächst SCIN die entsprechenden exte
Frankfurter Kanonist Sebott legt entsprechend den Konzilsdokumenten, die als ormquelle

und Interpretationskontext der kodikarischenseinem kirchenrechtlichen Ausbildungskonzept
ınen sehr kompakten Kommentarv odika- Bestimmungen dienen, zıtiert. Hiıstorische Be-
rischen Religiosenrecht der lateinıischen Kirche zuge klingen stichwortartig d und anstelle L1&-

VOT. ES handelt ıch dabe1 z  - die überarbeitete daktionsgeschichtlicher Dokumentationen wird
und VOTr em mit ausführlichen Anmerkungen immer wieder eın informativer Vergleich mıt der
und Literaturverweisen bereicherte Fassung Regelung des geboten, die Verän-
ines praxisorlentierten Werkes, das der 'erf. derungen der geltenden Rechtslage deutlicher
schon 1988 unter dem Titel „das u Ordens- konturieren können.
"echt“ vorlegte, und ‚Wal wıe damals noch Im Blick auf die durchgehend ehr kompetente
aufschlußreich 1m Vorwort hieß „für den kir- Auslegung selen lediglich einige Anmerkungen
chenrechtlichen Laien“ (VIII) der ohne kanoni- angefügt: Während kenn:;  isreich auf Beispiele
stische Vorkenntnisse zuverlässige Informatio- verschiedenster „Orden un! Kongregationen“
TIEeEN und Auslegungen zu chenrechtlichen (vgl ZUr Beibehaltung der differenzierenden
Fragen des Ordenslebens SUC. Tatsächlich wird Terminologie: 2 'g 193) verwiesen wird, vermißt

dem sehr viel gefälligeren Schriftbild eiIne InNan gelegentlich (besonders ber 1mM Vermögens-
„Kanon für Kanon”-Erklärung geboten, die sich recC. die Einbeziehung der Rechtsverhältnisse
auszeichnet UrC| pragnante Formulierungen anderer deutschsprachiger Länder. Hinfällig ıst
und Definitionen SOWIle durch klare Schematisie- hingegen der Hinweis auf 1037 (68 Anm 122),
rungsen, die teilweise graphisch aufbereitet da mıiıt der Erneuerung des Weiheritus 1990 IU
den Überblick über komplexe Strukturen e - doch uch VO]  - en Professen eın Zölibatsver-
leichtern. Auf eine rein akademische Diskussion sprechen abgelegt werden muß (Nr. weil
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wendung problematischer Prämissen (wie der 
wertenden Fixierung auf die Väterzeit und eines 
moralischen Utopismus) nicht so umfassend und 
differenziert denken wie etwa sein großes Vor­
bild, das wirkliche Genie Erasmus. Dieser kam ja 
bekanntlich auch nicht so sehr wegen seiner eige­
nen Lehre auf den Index, als wegen der seiner 
Schüler, und vor allem deren "Schwärmerei" 
und Lebensführung. 
Die Verfasserin stellt mehr Fragen, als irgendein 
Rezensent beantworten könnte. Übrigens ist das 
Buch mit seinen über 400 Druckseiten m.E. für 
eine Dissertation fast zu umfangreich. Allerdings 
sind 150 Seiten einer überaus dankenswerten 
Zusammenstellung der Drucke WitzeIs gewid­
met. Diese Bibliographie hätte als eigene Publi­
kation erscheinen können. Die Ausführlichkeit 
und Genauigkeit, mit der die Verfasserin ihre 
Thesen aus den Quellen belegt, ist bemerkens­
wert und verrät eine Spezialbegabung. Aller­
dings mag da wie in der Hagiographie der 
Grundsatz gelten: "Sancti sunt venerandi, non 
imitandi." 
Salzburg/Wilhering Gerhard B. Winkler 
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• REINHOLD SEBOTT, Ordensrecht. Kommen­
tar zu den Kanones 573-747 des Codex Iuris 
Canonici. Knecht, Frankfurt/M. 1995. (352). 
Brosch. 
Der früher auch an der Gregoriana lehrende 
Frankfurter Kanonist R. Sebott legt entsprechend 
seinem kirchenrechtlichen Ausbildungskonzept 
einen sehr kompakten Kommentar zum kodika­
rischen Religiosenrecht der lateinischen Kirche 
vor. Es handelt sich dabei um die überarbeitete 
und vor allem mit ausführlichen Anmerkungen 
und Literaturverweisen bereicherte Fassung 
eines praxisorientierten Werkes, das der Verf. 
schon 1988 unter dem Titel "das neue Ordens­
recht" vorlegte, und zwar - wie es damals noch 
aufschlußreich im Vorwort hieß - "für den kir­
chenrechtlichen Laien" (VIII), der ohne kanoni­
stische Vorkenntnisse zuverlässige Informatio­
nen und Auslegungen zu kirchenrechtlichen 
Fragen des Ordenslebens sucht. Tatsächlich wird 
in dem nun sehr viel gefälligeren Schriftbild eine 
"Kanon für Kanon" -Erklärung geboten, die sich 
auszeichnet durch prägnante Formulierungen 
und Definitionen sowie durch klare Schematisie­
rungen, die - teilweise graphisch aufbereitet -
den Überblick über komplexe Strukturen er­
leichtern. Auf eine rein akademische Diskussion 
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einzelner Themen wurde meist verzichtet zu­
gunsten eindeutiger Antworten und wohlabge­
wogener Positionen, die mit Literaturangaben 
belegt sind und anhand deren die Fragestellung 
vertieft werden kann. 
Das Ordensrecht des CIC bietet vielfach "nur 
eine Art Rahmenrecht für die lebensgemein­
schaften der evangelischen Räte", das von den 
einzelnen Instituten durch ihr Eigenrecht ausge­
füllt werden muß, damit es "konkret, lebendig 
und anwendbar" wird (7-8). Da diese Bestim­
mungen - mangels eines besseren übergreifen­
den Begriffes generell als "Ordensrecht" zusam­
mengefaßt - die Grundlage für die Neuordnung 
und Adaptierung der Statuten und Konstitu­
tionen der Orden, Kongregationen, Säkular­
institute und Gesellschaften des Apostolischen 
Lebens darstellen, ist selbst bei einer bloß sub­
sidiären Anwendung einzelner Normierungen 
deren exakte Kenntnis eine wertvolle Interpre­
tationshilfe. Insoweit mag auch die Form der 
Einzelexegese gegenüber einer synthetisch-syste­
matischen Darstellung gewisse Vorzüge durch 
die leichtere Auffindbarkeit und Zuordnung auf­
weisen. 
Dem Aufbau des CIC folgend, wird in Sektion I 
für die Institute des geweihten Lebens (19-300) 
sodann in Sektion II für die Gesellschaften des 
Apostolischen Lebens (301-324) jeweils der latei­
nische Gesetzestext angeführt mit einer deut­
schen Übersetzung, die sich kaum von der offi­
ziellen zweisprachigen Codex-Ausgabe unter­
scheidet (was nicht verwundert, war doch der 
Autor schon zusammen mit Bruno Primetshofer 
dafür verantwortlich). In den Erläuterungen 
werden zunächst gern die entsprechenden Texte 
aus den Konzilsdokumenten, die als Normquelle 
und Interpretationskontext der kodikarischen 
Bestimmungen dienen, zitiert. Historische Be­
züge klingen stichwortartig an, und anstelle re­
daktionsgeschichtlicher Dokumentationen wird 
immer wieder ein informativer Vergleich mit der 
Regelung des CIC/1917 geboten, um die Verän­
derungen der geltenden Rechtslage deutlicher 
konturieren zu können. 
Im Blick auf die durchgehend sehr kompetente 
Auslegung seien lediglich einige Anmerkungen 
angefügt: Während kenntnisreich auf Beispiele 
verschiedenster "Orden und Kongregationen" 
(vgl. zur Beibehaltung der differenzierenden 
Terminologie: 23, 193) verwiesen wird, vermißt 
man gelegentlich (besonders aber im Vermögens­
recht) die Einbeziehung der Rechtsverhältnisse 
anderer deutschsprachiger Länder. Hinfällig ist 
hingegen der Hinweis auf c. 1037 (68 Anm 122), 
da mit der Erneuerung des Weiheritus 1990 nun 
doch auch von allen Professen ein Zölibatsver­
sprechen abgelegt werden muß (Nr. 177), weil 


